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Fakultät der İstanbul Universität)
JA Juristische Arbeitsblätter
JR Juristische Rundschau
Jura Juristische Ausbildung
JuS Juristische Schulung



LHD Legal Hukuk Dergisi (Legal Rechtszeitschrift)
MDR Monatsschrift für Deutsches Recht
NJW Neue Juristische Wochenschrift
Nr. Nummer
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht
RG Reichsgericht
RGSt Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen
Rn. Randnummer
S. Seite
sog. sogenannt
StGB Strafgesetzbuch
StR Strafrecht
TAAD Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (Zeitschrift der Justizakademie der Türkei)
TBB Dergisi Türkiye Barolar Birliği Degisi (Zeitschrift der Union der türkischen Anwalts-

kammern)
TBK Türk Borçlar Kanunu (türkisches Zivilgesetzbuch)
THD Terazi Hukuk Dergisi (Terazi Rechtszeitschrift)
tStGB türkisches Strafgesetzbuch
tStPO türkische Strafprozessordnung
Urt. Urteil
Yargıtay türkischer Kassationsgerichtshof
z.B. zum Beispiel
ZIS Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik
ZJS Zeitschrift für das Juristische Studium
ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft

Abkürzungsverzeichnis14

http://www.duncker-humblot.de


A. Einleitung

I. Erlaubnistatbestandsirrtum als Gegenstand des Vergleichs

Das in der deutschen Lehre seit Langem diskutierte Thema dieser Arbeit, die
irrtümliche Annahme einer rechtfertigenden Situation, beschäftigt die türkische
Lehre besonders seit Inkrafttreten des neuen Strafgesetzbuches im Jahr 2005. Mit
einer mutigen Initiative hat sich der türkische Gesetzgeber dazu entschieden, diese
als eigene Irrtumsart im Strafgesetzbuch zu regeln, anstatt auf eine Lösung durch
Lehre und Rechtsprechung zu setzen. Vor der Regelung zu diesem Thema gab es
eigentlich in der türkischen Strafrechtswissenschaft keine nennenswerten Mei-
nungsverschiedenheiten. Im Ergebnis hätte deshalb die Regelung anders als in
Deutschland leichter in der Lehre angenommenwerden können. Der Gesetzgeber hat
aber bei der Regelung eine andere Richtung gewählt als die bisherige Rechtspre-
chung und der Konsens in der Literatur. Während das Thema im deutschen Recht
noch umstritten ist, weil es im Gesetz keine spezielle Regelung für diese Art von
Irrtum gibt, liegt der Grund für die heftigen Debatten im türkischen Recht darin, dass
eine Regelung getroffen wurde, die von der ganz überwiegend vertretenen Lösung
abweicht.

Während man trotz des Fehlens einer entsprechenden Regelung über den Er-
laubnistatbestandsirrtum im StGB mit der analogen Anwendung des § 16 StGB von
einer ganz herrschenden Meinung in Lehre und Rechtsprechung ausgehen kann, ist
dies im türkischen Recht nach der Reform 2005 nicht möglich. Der Grund dafür, dass
es auch de lege lataMeinungsverschiedenheiten gibt, obwohl das Thema geregelt ist,
liegt darin, dass der Gesetzgeber in der Regelung auch auslegungsbedürftige Begriffe
verwendet hat.

Ziel dieser Studie ist es, die Ansichten zu diesem Thema, die Auslegungsmög-
lichkeiten und die rechtlichen Folgen der derzeitigen Praxis in beiden Rechtssys-
temen zu vergleichen. Im Rahmen dieser Studie wird untersucht, welche Stellung
diese Irrtumsart im deutschen und türkischen Strafrecht hat, wie sie behandelt wird
und welche Probleme damit verbunden sind. Anschließend werden die Diskussionen
und Ergebnisse des Themas in den beiden Rechtssystemen verglichen und bewertet.
Da es nicht möglich ist, alle Aspekte dieses Themas, das zu den Kernproblemen des
Strafrechts gehört, im Detail zu behandeln, beschränkt sich die Studie auf solche
Fragen, die für einen Vergleich wichtig sind.



II. Gang der Darstellung

In der Studie wird zunächst der Status des Erlaubnistatbestandsirrtums im
deutschen Recht und anschließend im türkischen Recht analysiert. Entsprechend der
unterschiedlichen Schwerpunkte der Diskussion in den beiden Rechtssystemen
unterscheidet sich auch der Inhalt dieser beiden Hauptkapitel. Im nächsten Abschnitt
werden schließlich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede separat diskutiert.

Im Abschnitt über die deutsche Rechtslage wird zunächst kurz auf die historische
Entwicklung der Verbrechenslehre und die Merkmale des herrschenden Verbre-
chenssystems eingegangen. Sodann werden die Struktur der Erlaubnistatbestände
und die Auffassungen zu strittigen Situationen erörtert. Danach wird auf die Ent-
wicklung der Irrtumslehre und die heutige Irrtumsregelung eingegangen. An-
schließend werden die in der Lehre vertretenen Theorien zum Erlaubnistatbe-
standsirrtum dargestellt. Da sich die Argumente dieser Theorien und die Gegenar-
gumente an vielen Stellen überschneiden, wird in diesemKapitel auf eine detaillierte
Erörterung dieser Theorien verzichtet. Stattdessen werden diese Argumente bei der
Erörterung der Frage berücksichtigt, welche Bestimmung des geltenden Rechts im
Falle des Erlaubnistatbestandsirrtums anzuwenden ist. Auf diese Weise werden
Wiederholungen vermieden und es wird versucht, die Diskussionen über das Thema
verständlicher zu gestalten. Anschließend wird zunächst die Möglichkeit einer un-
mittelbaren Anwendung des § 16 StGB erörtert, wobei insbesondere die Argumente
für den zweistufigen Verbrechensaufbau bewertet werden, die von der Lehre von den
negativen Tatbestandsmerkmalen vertreten werden. Dann wird die Möglichkeit der
Anwendung des § 17 StGB erörtert, insbesondere mithilfe der Argumente der
strengen Schuldtheorie, die einzige Theorie ist, die für eine solche Anwendung
spricht. Schließlich werden die Mehrheitsmeinungen in Lehre und Rechtsprechung,
die die analoge Anwendung des § 16 verteidigt, bewertet und eine Schlussfolgerung
gezogen. Nach der Erwähnung einiger besonderen Situationen erfolgt eine ab-
schließende Bewertung des deutschen Rechts.

In dem Abschnitt zum türkischen Recht werden zunächst die Sachverhalte dar-
gestellt, die sich von der Regelung im deutschen Recht unterscheiden und die für die
Diskussion des Erlaubnistatbestandsirrtums wichtig sind. Anschließend werden die
in der Lehre vertretenen Auffassungen unter Berücksichtigung ihrer Nähe zu den
einschlägigen Theorien im deutschen Recht gruppiert. Nach einem Verweis auf die
einschlägige Rechtsprechung werden die im Fall des Erlaubnistatbestandsirrtums
anwendbaren Gesetzesartikel im Lichte der Argumente der Lehrmeinungen be-
wertet. Da die Stellungnahme und die Begründung zu diesem Thema im deutschen
Abschnitt erläutert werden, wurde hier eine Bewertung speziell unter diesem Ge-
sichtspunkt vorgenommen. Wegen vielfacher Kritik an der derzeitigen Regelung im
türkischen Recht werden auch Änderungsvorschläge aus der Wissenschaft bewertet.

Im letzten Teil der Studie werden die für die Bewertung des Erlaubnistatbe-
standsirrtums relevanten Unterschiede in der deutschen und türkischen Auseinan-
dersetzung analysiert und die wissenschaftlichen Positionen und Rechtsprechung
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zum Erlaubnistatbestandsirrtum verglichen. Anschließend werden die wichtigsten
Konsequenzen analysiert und untersucht, wie beide Rechtsordnungen von den Er-
fahrungen der jeweils anderen mit dem Erlaubnistatbestandsirrtum profitieren
können.

In Fazit werden die zentralen Ergebnisse des Vergleichs und die Schlussfolge-
rungen in Bezug auf die beiden Rechtssysteme dargelegt.
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